
Frau Schlich teilte mit, am Vortag sei ein Schreiben von 60 Tagespflegepersonen ein-
gegangen, welches u.a. auch die im Antrag der CDU- und GRÜNEN-
Kreistagsfraktionen genannte Forderung beinhalte. 
 
Frau Kunert gab Frau Donie als Fraktionssprecherin einer der beiden antragstellenden 
Kreistagsfraktionen das Wort. Frau Donie erläuterte den Antrag und bekräftigte ihn. 
Wichtig sei die Umsetzung bereits für das Kindergartenjahr 2024/2025. Da der Be-
schluss Auswirkungen auf die Jugendamtsumlage habe, bat sie darum, mit den Bür-
germeisterinnen und Bürgermeistern ins Gespräch zu gehen und ihr Votum einzuho-
len. Auf Nachfrage von Frau Kunert teilte Frau Gödecke mit, dass sie dem nichts hin-
zuzufügen habe. 
 
Frau Kunert wies auf die Anfrage der SPD-Kreistagsfraktion zu diesem TOP hin, die die 
Verwaltung im Vorfeld schriftlich beantwortet habe und erteilte Frau Männig-Güney 
das Wort. Diese nahm Bezug auf das zuvor von Frau Schlich erwähnte Schreiben der 
Tagespflegepersonen. Sie bat darum, die noch nicht behandelten Punkte dieses 
Schreibens im nächsten Jugendhilfeausschuss zu beraten. 
Weiterhin teilte sie mit, sie hätte es begrüßt, wenn das Votum der Bürgermeisterin-
nen und Bürgermeister im Vorfeld der Sitzung eingeholt worden wäre. Sie erkundigte 
sich, ob es denn zeitlich noch möglich wäre, in der Sitzung am 12.06.2024 hierüber 
abschließend zu beraten. 
 
Herr Wagner erklärte, die Bürgermeisterinnen und Bürgermeister hätten noch nicht 
involviert werden können, da der Antrag vom Jugendhilfeausschuss noch gar nicht 
beraten worden sei. Auch habe er zunächst die Beratungen und den Willen des Ent-
scheidungsgremiums – des Jugendhilfeausschusses - zu respektieren, bevor er die 
Bürgermeisterinnen und Bürgermeister damit befasse. Sofern beschlossen werde, 
dass eine Umsetzung zum 01.08.2024 erfolgen solle, müsse zwingend am 12.06.2024 
die Vorberatung im Jugendhilfeausschuss erfolgen, da eine Satzungsänderung, nach 
Beratung im Kreisausschuss, abschließend im Kreistag beschlossen werden müsse.  
 
Im Anschluss fasste der Jugendhilfeausschuss folgenden Beschluss: 
 


